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5. Arbeitszeitgesetz (ArbZG)1)

Vom 6. Juni 1994
(BGBl. I S. 1170)

FNA 8050-21

zuletzt geänd. durch Art. 8, 11 Sozialschutz-Paket v. 27.3.2020 (BGBl. I S. 575)

– Auszug –

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer. 1Die werktägliche Arbeitszeit der Ar-
beitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. 2 Sie kann auf bis zu zehn
Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten
oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich
nicht überschritten werden.

§ 4 Ruhepausen. 1Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen
von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu
neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stun-
den insgesamt zu unterbrechen. 2Die Ruhepausen nach Satz 1 können in
Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. 3Länger
als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause
beschäftigt werden.

§ 52) Ruhezeit. (1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der tägli-
chen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden
haben.

(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und
anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen,
in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung,
in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und in der
Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung der
Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen
durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden
ausgeglichen wird.

(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen
Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kürzun-
gen der Ruhezeit durch Inanspruchnahmen während der Rufbereitschaft, die
nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu anderen Zeiten ausgegli-
chen werden.

1) Verkündet als Art. 1 ArbeitszeitrechtsG vom 6.6.1994 (BGBl. I S. 1170); Inkrafttreten gem.
Art. 21 Satz 2 dieses G am 1.7.1994.

2) § 5 Abs. 3 geänd. mWv 1.1.2004 durch G v. 24.12.2003 (BGBl. I S. 3002); Abs. 4 aufgeh. mWv
1.9.2006 durch G v. 14.8.2006 (BGBl. I S. 1962).
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6. Verordnung über Arbeitsstätten
(Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)1)

Vom 12. August 2004
(BGBl. I S. 2179)

FNA 7108-35
zuletzt geänd. durch Art. 226 Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO v. 19.6.2020 (BGBl. I S. 1328)

– Auszug –

§ 12) Ziel, Anwendungsbereich. (1) Diese Verordnung dient der Sicherheit
und dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Be-
treiben von Arbeitsstätten.
(2) Für folgende Arbeitsstätten gelten nur § 5 und der Anhang Nummer 1.3:

1. Arbeitsstätten im Reisegewerbe und im Marktverkehr,
2. Transportmittel, die im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden,
3. Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb gehören, aber außerhalb der von ihm bebauten Fläche
liegen.
(3) 1 Für Telearbeitsplätze gelten nur

1. § 3 bei der erstmaligen Beurteilung der Arbeitsbedingungen und des Arbeits-
platzes,

2. § 6 und der Anhang Nummer 6,
soweit der Arbeitsplatz von dem im Betrieb abweicht. 2Die in Satz 1 genannten
Vorschriften gelten, soweit Anforderungen unter Beachtung der Eigenart von
Telearbeitsplätzen auf diese anwendbar sind.
(4) Der Anhang Nummer 6 gilt nicht für

1. Bedienerplätze von Maschinen oder Fahrerplätze von Fahrzeugen mit Bild-
schirmgeräten,

2. tragbare Bildschirmgeräte für die ortsveränderliche Verwendung, die nicht
regelmäßig an einem Arbeitsplatz verwendet werden,

3. Rechenmaschinen, Registrierkassen oder andere Arbeitsmittel mit einer
kleinen Daten- oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur unmittelbaren
Benutzung des Arbeitsmittels erforderlich ist und

4. Schreibmaschinen klassischer Bauart mit einem Display.
(5) Diese Verordnung ist für Arbeitsstätten in Betrieben, die dem Bundes-

berggesetz unterliegen, nur für Bildschirmarbeitsplätze einschließlich Tele-
arbeitsplätze anzuwenden.

1) Verkündet als Art. 1 VO über Arbeitsstätten v. 12.8.2004 (BGBl. I S. 2179); Inkrafttreten gem.
Art. 4 Satz 1 dieser VO am 25.8.2004. Diese VO wurde erlassen auf Grund des § 18 ArbeitsschutzG
(Nr. 3) sowie des § 66 Satz 3 und des § 68 Abs. 2 Nr 3 BundesbergG.

2) § 1 Abs. 3 Satz 1 geänd. mWv 8.11.2006 durch VO v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407); Abs. 2
geänd. mWv 27.7.2010 durch VO v. 19.7.2010 (BGBl. I S. 960); Abs. 3 Satz 1 geänd. mWv 8.9.2015
durch VO v. 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474); Abs. 1 und 2 neu gef., Abs. 3–5 eingef., bish. Abs. 3 wird
Abs. 6 und Satz 2 geänd. mWv 3.12.2016 durch VO v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681, ber. 2017
S. 2839); Abs. 5 neu gef. mWv 24.10.2017 durch VO v. 18.10.2017 (BGBl. I S. 3584).
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(6) 1Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium des Innern, das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, das Bundesministerium der
Verteidigung oder das Bundesministerium der Finanzen können, soweit sie
hierfür jeweils zuständig sind, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales und, soweit nicht das Bundesministerium des Innern
selbst zuständig ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen, soweit öffent-
liche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit. 2 In diesem Fall ist gleich-
zeitig festzulegen, wie die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit der
Beschäftigten nach dieser Verordnung auf andere Weise gewährleistet werden.

§ 21) Begriffsbestimmungen. (1) Arbeitsstätten sind:
1. Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäuden auf dem Gelände eines Betrie-
bes,

2. Orte im Freien auf dem Gelände eines Betriebes,
3. Orte auf Baustellen,
sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind.
(2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere auch:

1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle, zu denen Be-
schäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben,

2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und Neben-
räume, Sanitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-Hil-
fe-Räume, Unterkünfte sowie

3. Einrichtungen, die dem Betreiben der Arbeitsstätte dienen, insbesondere
Sicherheitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Versorgungseinrichtun-
gen, Beleuchtungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen, Signalanlagen,
Energieverteilungsanlagen, Türen und Tore, Fahrsteige, Fahrtreppen, Lade-
rampen und Steigleitern.
(3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen Arbeitsplätze innerhalb von

Gebäuden dauerhaft eingerichtet sind.
(4) Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer

Arbeit tätig sind.
(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen be-

finden und die mit Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeitsmitteln ausgestattet
sind.
(6) Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten, zu denen insbesondere Bild-

schirme zur Darstellung von visuellen Informationen, Einrichtungen zur Da-
tenein- und ‑ausgabe, sonstige Steuerungs- und Kommunikationseinheiten
(Rechner) sowie eine Software zur Steuerung und Umsetzung der Arbeits-
aufgabe gehören.
(7) 1Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirm-

arbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine
mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der
Einrichtung festgelegt hat. 2Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann

1) § 2 neu gef. mWv 3.12.2016 durch VO v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681).

6 ArbStättV § 2 ArbeitsstättenVO (Auszug)
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eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Tele-
arbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben
und die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmit-
teln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber
oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten
bereitgestellt und installiert ist.
(8) 1Einrichten ist das Bereitstellen und Ausgestalten der Arbeitsstätte. 2Das

Einrichten umfasst insbesondere:
1. bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,
2. das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen, anderen Arbeitsmitteln und Mobiliar
sowie mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-, Feuerlösch- und Versor-
gungseinrichtungen,

3. das Anlegen und Kennzeichnen von Verkehrs- und Fluchtwegen sowie das
Kennzeichnen von Gefahrenstellen und brandschutztechnischen Ausrüstun-
gen und

4. das Festlegen von Arbeitsplätzen.
(9) Das Betreiben von Arbeitsstätten umfasst das Benutzen, Instandhalten

und Optimieren der Arbeitsstätten sowie die Organisation und Gestaltung der
Arbeit einschließlich der Arbeitsabläufe in Arbeitsstätten.
(10) Instandhalten ist die Wartung, Inspektion, Instandsetzung oder Verbes-

serung der Arbeitsstätten zum Erhalt des baulichen und technischen Zustandes.
(11) 1 Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfah-

ren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer
Maßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. 2Bei der Bestimmung des Stands
der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder
Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden
sind. 3Gleiches gilt für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die
Hygiene.
(12) 1Fachkundig ist, wer über die zur Ausübung einer in dieser Verordnung

bestimmten Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. 2Die Anforderun-
gen an die Fachkunde sind abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. 3Zu
den Anforderungen zählen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfah-
rung oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit. 4Die
Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an Schulungen auf aktuellem Stand zu
halten.

§ 31) Gefährdungsbeurteilung. (1) 1Bei der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes2) hat der Arbeitgeber zunächst
festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und Betrei-
ben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. 2 Ist dies der
Fall, hat er alle möglichen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit
der Beschäftigten zu beurteilen und dabei die Auswirkungen der Arbeitsorgani-
sation und der Arbeitsabläufe in der Arbeitsstätte zu berücksichtigen. 3Bei der

1) § 3 eingef. mWv 27.7.2010 durch VO v. 19.7.2010 (BGBl. I S. 960); Abs. 1 Satz 2 neu gef., Satz 3
eingef., bish. Sätze 3 und 4 werden Sätze 4 und 5, neuer Satz 4 und Abs. 3 Sätze 1 und 2 geänd. mWv
3.12.2016 durch VO v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681).

2)Nr. 3.

ArbeitsstättenVO (Auszug) § 3 ArbStättV 6
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Gefährdungsbeurteilung hat er die physischen und psychischen Belastungen
sowie bei Bildschirmarbeitsplätzen insbesondere die Belastungen der Augen
oder die Gefährdung des Sehvermögens der Beschäftigten zu berücksichtigen.
4Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Ver-
ordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeits-
medizin und Hygiene festzulegen. 5 Sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse sind zu berücksichtigen.
(2) 1Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung

fachkundig durchgeführt wird. 2Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die
entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu lassen.
(3) 1Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der

Tätigkeiten zu dokumentieren. 2 In der Dokumentation ist anzugeben, welche
Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können und welche Maßnahmen nach
Absatz 1 Satz 4 durchgeführt werden müssen.

§ 3a1) Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. (1) 1Der Arbeit-
geber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben
werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäf-
tigten möglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst gering
gehalten werden. 2Beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der
Arbeitgeber die Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und dabei den
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die ergonomischen Anforde-
rungen sowie insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu berück-
sichtigen. 3Bei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon auszuge-
hen, dass die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen diesbezüglich
erfüllt sind. 4Wendet der Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss er durch
andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Ge-
sundheit der Beschäftigten erreichen.
(2) 1Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen, hat er die

Arbeitsstätte so einzurichten und zu betreiben, dass die besonderen Belange
dieser Beschäftigten im Hinblick auf die Sicherheit und den Schutz der Ge-
sundheit berücksichtigt werden. 2Dies gilt insbesondere für die barrierefreie
Gestaltung von Arbeitsplätzen, Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräumen,
Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen und Unterkünften sowie den zugehörigen Tü-
ren, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, Treppen und Orientie-
rungssystemen, die von den Beschäftigten mit Behinderungen benutzt werden.
(3) 1Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des Arbeitgebers

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres An-
hanges zulassen, wenn
1. der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame Maßnahmen trifft oder

1) § 3 Abs. 1 Satz 2 geänd. mWv 8.11.2006 durch VO v. 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407); Abs. 1 Sätze
2–4 geänd. mWv 24.12.2008 durch VO v. 18.12.2008 (BGBl. I S. 2768); neuer § 3 eingef., bish. § 3
wird § 3a und Abs. 1 Sätze 1 und 2 geänd. mWv 27.7.2010 durch VO v. 19.7.2010 (BGBl. I S. 960);
Abs. 1 und 2 neu gef., Abs. 3 Satz 2 eingef., bish. Satz 2 wird Satz 3, Abs. 4 neu gef. mWv 3.12.2016
durch VO v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681).

6 ArbStättV § 3a ArbeitsstättenVO (Auszug)
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2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen
Härte führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten
vereinbar ist.

2Der Antrag des Arbeitgebers kann in Papierform oder elektronisch übermittelt
werden. 3Bei der Beurteilung sind die Belange der kleineren Betriebe beson-
ders zu berücksichtigen.
(4) Anforderungen in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im Bauord-

nungsrecht der Länder, gelten vorrangig, soweit sie über die Anforderungen
dieser Verordnung hinausgehen.

§ 61) Unterweisung der Beschäftigten. (1) Der Arbeitgeber hat den Be-
schäftigten ausreichende und angemessene Informationen anhand der Gefähr-
dungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Spra-
che zur Verfügung zu stellen über
1. das bestimmungsgemäße Betreiben der Arbeitsstätte,
2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten Fragen im Zusammenhang mit
ihrer Tätigkeit,

3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der
Gesundheit der Beschäftigten durchgeführt werden müssen, und

4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbesondere bei Tätigkeiten auf Bau-
stellen oder an Bildschirmgeräten,

und sie anhand dieser Informationen zu unterweisen.
(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen im Gefah-

renfall erstrecken, insbesondere auf
1. die Bedienung von Sicherheits- und Warneinrichtungen,
2. die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen Mittel und Einrichtungen und
3. den innerbetrieblichen Verkehr.

(3) 1Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen der Brand-
verhütung und Verhaltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken, insbesondere
auf die Nutzung der Fluchtwege und Notausgänge. 2Diejenigen Beschäftigten,
die Aufgaben der Brandbekämpfung übernehmen, hat der Arbeitgeber in der
Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.
(4) 1Die Unterweisungen müssen vor Aufnahme der Tätigkeit stattfinden.

2Danach sind sie mindestens jährlich zu wiederholen. 3 Sie haben in einer für
die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zu erfolgen. 4Unterweisun-
gen sind unverzüglich zu wiederholen, wenn sich die Tätigkeiten der Beschäf-
tigten, die Arbeitsorganisation, die Arbeits- und Fertigungsverfahren oder die
Einrichtungen und Betriebsweisen in der Arbeitsstätte wesentlich verändern
und die Veränderung mit zusätzlichen Gefährdungen verbunden ist.

1) § 6 neu gef. mWv 3.12.2016 durch VO v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681).

ArbeitsstättenVO (Auszug) § 6 ArbStättV 6
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Anhang.1) Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten
nach § 3 Abs. 1

3. Arbeitsbedingungen
3.1. Bewegungsfläche
(1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass

sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können.
(2) Ist dies nicht möglich, muss den Beschäftigten in der Nähe des Arbeits-

platzes eine andere ausreichend große Bewegungsfläche zur Verfügung stehen.

3.2. Anordnung der Arbeitsplätze
Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so anzuordnen, dass Beschäftigte

a) sie sicher erreichen und verlassen können,
b) sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen können,
c) durch benachbarte Arbeitsplätze, Transporte oder Einwirkungen von außer-
halb nicht gefährdet werden.

3.3.2) Ausstattung
(1) Jedem Beschäftigten muss mindestens eine Kleiderablage zur Verfügung

stehen, sofern keine Umkleideräume vorhanden sind.
(2) 1Kann die Arbeit ganz oder teilweise sitzend verrichtet werden oder lässt

es der Arbeitsablauf zu, sich zeitweise zu setzen, sind den Beschäftigten am
Arbeitsplatz Sitzgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. 2Können aus betriebs-
technischen Gründen keine Sitzgelegenheiten unmittelbar am Arbeitsplatz auf-
gestellt werden, obwohl es der Arbeitsablauf zulässt, sich zeitweise zu setzen,
müssen den Beschäftigten in der Nähe der Arbeitsplätze Sitzgelegenheiten
bereitgestellt werden.

3.4.3) Beleuchtung und Sichtverbindung
(1) 1Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die

möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach
außen haben. 2Dies gilt nicht für
1. Räume, bei denen betriebs-, produktions- oder bautechnische Gründe Ta-
geslicht oder einer Sichtverbindung nach außen entgegenstehen,

2. Räume, in denen sich Beschäftigte zur Verrichtung ihrer Tätigkeit regel-
mäßig nicht über einen längeren Zeitraum oder im Verlauf der täglichen
Arbeitszeit nur kurzzeitig aufhalten müssen, insbesondere Archive, Lager-,
Maschinen- und Nebenräume, Teeküchen,

3. Räume, die vollständig unter Erdgleiche liegen, soweit es sich dabei um
Tiefgaragen oder ähnliche Einrichtungen, um kulturelle Einrichtungen, um
Verkaufsräume oder um Schank- und Speiseräume handelt,

1)Überschrift Anhang neu gef. mWv 3.12.2016 durch VO v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681).
2) Ziffer 3.3 bish. Wortlaut wird Abs. 1, Abs. 2 angef. mWv 27.7.2010 durch VO v. 19.7.2010

(BGBl. I S. 960); Abs. 1 neu gef. mWv 3.12.2016 durch VO v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681).
3) Ziffer 3.4 Abs. 1 neu gef., Abs. 2–5 eingef., bish. Abs. 2 und 3 werden Abs. 6 und 7 und neu gef.

mWv 3.12.2016 durch VO v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2681).

6 ArbStättV Anh. ArbeitsstättenVO (Auszug)


